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Öffentliche Zustellung 
Mein Az.: 766 020 02212 7 

 15. November 2016 

Bekanntmachung 
Für 
 
Herrn Eyip Bek, geb. 22.12.1984 in Bad Oeynhausen, deutscher Staatsangehöriger, 
zuletzt wohnhaft in 32756 Detmold, Nachtigallenweg 33, 
 
ist am 15.11.2016 unter dem Az.: 766 020 02212 7 ein Bescheid des Bürgermeisters der Stadt Detmold, 
Fachbereich 2 –Wohngeldstelle-, ergangen. Der Bescheid konnte nicht zugestellt werden, da der jetzige 
Aufenthaltsort des Empfängers unbekannt ist. 
 
Gemäß § 1 Landeszustellungsgesetz (LZG NW) i. V. m. § 10 Abs. 1 Verwaltungszustellungsgesetz (VwZG) 
wird dieser Bescheid daher öffentlich zugestellt. Hierdurch können Fristen in Gang gesetzt wrden, nach 
deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
Der Betroffene kann den Bescheid beim  
 

Bürgermeister der Stadt Detmold 
Fachbereich 2 –Wohngeldstelle- 

Grabenstr. 1, 32756 Detmold, 
 
während der allgemeinen Dieststunden einsehen und in Empfang nehmen. 
Der Bescheid gilt als zugestellt, wenn seit dem Tage der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung zwei 
Wochen vergangen sind (§10 Abs. 2 S. 6 VwZG). 
 
Im Auftrag 
 
Gez. 
Postmus 

Der Bürgermeister 


